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Amtsblatt 
der Stadt Merseburg 
 

 
 

 

 

Bekanntmachungen  
 

 
Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Merseburg 

 
Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der 
Stadtrat der Stadt Merseburg in seiner Sitzung am 
08.09.2016 folgende 1. Änderung der Hauptsatzung vom 
23.03.2016 (Amtsblatt Nr. 11/2016 der Stadt Merseburg) 
beschlossen:  

§ 1 
§ 7 Abs. 8 der Hauptsatzung entfällt ersatzlos. 
 

§ 2 
Nach § 7 wird der nachfolgende § 8 in die Hauptsatzung 
eingefügt: 

§ 8 
Beigeordneter 

Der Stadtrat wählt einen Beigeordneten als allgemeinen 
Vertreter des Oberbürgermeisters. Er wird in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen und führt die 
Amtsbezeichnung Bürgermeister.  
 

§ 3 
Die auf § 8 folgenden §§ verschieben sich entsprechend 
der Einfügung. 

§ 4 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den nach 
Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Wortlaut der 
Satzung mit neuem Datum bekanntzumachen und dabei 
Fehler im Wortlaut zu berichtigen. 
 

§ 5 
Die Satzung tritt mit ihren Änderungen am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Merseburg, den 19.10.2016   
gez. Bühligen                                                                                                 
Oberbürgermeister                                                              
 
Genehmigungsvermerk 
Mit Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises 
Saalekreis vom 17.10.2016 erging folgende Entscheidung: 
Die Satzung zur 1. Änderung zur Hauptsatzung der Stadt 
Merseburg, beschlossen vom Stadtrat unter Beschluss-Nr. 
104/11 SR/16 am 08.09.2016, wird hiermit genehmigt. Die 
Entscheidung ergeht kostenfrei. 
 
gez. Thamm 
SB Kommunalaufsicht 
 

 
Öffentliche Stellenausschreibung der Stadt Merseburg 
 
Bei der Stadt Merseburg ist die Stelle des/der 

hauptamtlichen Beigeordneten 
gemäß § 68 Kommunalverwaltung Land Sachsen-Anhalt für 
die Dauer von 7 Jahren zu besetzen. Die Amtszeit beginnt mit 
der Aushändigung der Ernennungsurkunde durch den 
Oberbürgermeister. Die Stadt Merseburg hat zurzeit 36.500 
Einwohner.  
Der/die hauptamtliche Beigeordnete trägt den Titel 
"Bürgermeister/in".  
Die Stadtverwaltung Merseburg verfügt gegenwärtig über 
folgende Fachämter: Hauptamt, Amt für Finanzen, Gebäude- 
und Liegenschaftsamt, Straßen- und Grünflächenamt, Bürger- 
und Ordnungsamt, Stadtentwicklungsamt, Jugend- und 
Sportamt, Kulturamt sowie Rechnungs-prüfungsamt. 
Gesucht wird eine qualifizierte Fachkraft mit umfassenden 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Betriebs- und Finanzwirt-
schaft, insbesondere des kommunalen Haushaltsrechtes, mit 
einer geeigneten beruflichen Qualifikation (Hochschul- oder 
Fachhochschulabschluss). Der/die Bewerber/in sollte 
mehrjährige Leitungserfahrung auf diesem Fachgebiet 
mitbringen. Gesucht wird eine kompetente, engagierte, 
verantwortungsbewusste und entscheidungssichere 
Führungspersönlichkeit, die über eine überdurchschnittliche 
Einsatzbereitschaft und eine hohe Belastbarkeit verfügt. 
Erwartet werden die Bereitschaft und die Fähigkeit zur 
konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 
Oberbürgermeister und dem Stadtrat. 
 
Über die Stellenbesetzung entscheidet der Stadtrat Merseburg 
in einer Wahl. Der/die Bewerber/in wird in das Beamten-
verhältnis auf Zeit berufen und muss deshalb die Vorausset-
zungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen. 
Die Besoldung richtet sich nach der Kommunalbesoldungs- 
verordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Stelle ist in 
die Besoldungsgruppe B 2 eingestuft. Gewünscht wird, dass 
der/die Bewerber/in seinen/ihren Wohnsitz in Merseburg 
nimmt.  
Bewerbungen mit Lebenslauf und Lichtbild sind spätestens 
bis zum 30.11.2016 zu richten an:  
 
Stadtverwaltung Merseburg 
Oberbürgermeister –persönlich – 
Postfach 1661 
06206 Merseburg 
Kennwort: Beigeordneter 

 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 
zur gemeinsamen Sitzung des Bau-, und Finanzaus-
schusses am Dienstag, dem 25.10.2016 um 17:30 Uhr 
Sitzungssaal im Alten Rathaus, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema 
Öffentliche Sitzung 
 
1.    Beginn der Sitzung 
1.1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der  
       Beschlussfähigkeit 
1.2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung 
       der Tagesordnung 
 
2.    Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1  Information und Beratung über mögliche Sanierungen 
       in Kindertagesstätten und Grundschulen 
       BE: Stadtverwaltung 
2.2  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
 
gez. Bühligen                       gez. Hayn 
Ausschussvorsitzender        Ausschussvorsitzender 
 

 

 
11. Sitzung des Hauptausschusses 
am Donnerstag, dem 27.10.2016 um 17:30 Uhr 
Beratungsraum im Alten Rathaus, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema 
Öffentliche Sitzung 
 
1.    Beginn der Sitzung 
1.1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 
       Beschlussfähigkeit 
1.2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung  
       der Tagesordnung 
1.3  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
       29.09.2016 
 
2.    Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1  Einwohnerfragestunde 
2.2  Beschluss über die Abwägung der eingegangenen  
       Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger  
       öffentlicher Belange sowie der Privaten zum Entwurf  
       des Bebauungsplanes Nr. 56 „Sondergebiet  
       Einzelhandel – Lauchstädter Straße/Lassallestraße“  
       (REWE), 081/BV/16 
2.3  Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB zum  
       Bebauungsplan Nr. 56 „Sondergebiet Einzelhandel –  
       Lauchstädter Straße/Lassallestraße“ (REWE) 
       083/BV/16 
2.4  2. Änderung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek  
       "Walter Bauer" Merseburg, 078/BV/16 
2.5  2. Änderung der Benutzungssatzung der  
       Stadtbibliothek "Walter Bauer" Merseburg 
       079/BV/16 
2.6  Neubau einer Fußgängerbrücke am vorderen  
       Gotthardteich 
       086/BV/16 
2.7   Merseburger Kindersport 
        021/MV/16 
2.8  Informationen der Stadtverwaltung 
2.9  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
 
gez. Bühligen 
Ausschussvorsitzender 
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